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Gremium TOP Datum Vorlagenart 

Magistrat  01.06.2011 Beschluss 

Haupt- und Finanzausschuss  14.06.2011 Beschluss 

Stadtverordnetenversammlung  01.06.2011 Beschluss 

 
 

Betreff TOP  

 
Gebührensatzung für das Freibad der Stadt Kirchhain; 
hier: II. Nachtrag 
 

Abstimmungsergebnis: 

      Ja-Stimmen       Nein-Stimmen       Enthaltungen 

 

Beschluss: 

 
Der vorliegenden Fassung des II. Nachtrages zur Gebührensatzung für das Freibad der 
Stadt Kirchhain wird zugestimmt. 
 
Dem Haupt- und Finanzausschuss sowie der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung 
und Beschlussfassung. -/- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

/ bitte wenden 
 



 

Begründung: 

 
1. Grundlage des II. Nachtrages sind die Einnahmenerhöhungen im von der Kommunalaufsicht 

vorgelegten Haushaltssicherungskonzept. 
Das Stadtbauamt sieht eine Anhebung der Gebühren um 10 % vor. 
 

2. Begründung: 
Eine Anhebung der Gebühren um 4 % ergibt „krumme Beträge“; eine Zahlung mit  
1 ct, 2 ct und 5 ct – Münzen ist am Kassenautomat nicht möglich. 

Darstellung der Gebührenerhöhung: 

§ 3 Eintrittskarten Z. Zt. gültige Vorschlag 

§ 4 Sonstige Gebühren Gebühr Erhöhung um 10 % 

Kinder 3 - 10 Jahre 1,00 € 1,10 € 

Jugendliche 11 - 17 Jahre 2,00 € 2,20 € 

Erwachsene 3,00 € 3,30 € 

Schulschwimmen je Stunde 60,00 € 66,00 € 

Schulbaden außerhalb Schulsport je Schüler 1,00 € 1,10 € 

Saison - Kinder 3 - 10 15,00 € 16,50 € 

Saison - Jugendliche 11 - 17 25,00 € 27,50 € 

Saison - Erwachsene 50,00 € 55,00 € 

Saison - Familien 65,00 € 71,50 € 

Saison - Familien 1. Kind 10,00 € 11,00 € 

Saison - Familien 2. Kind 10,00 € 11,00 € 

Saison - Alleinerziehende ab 18 32,00 € 35,20 € 

Saison - Alleinerz. 1. Kind 10,00 € 11,00 € 

Saison - Alleinerz. 2. Kind 10,00 € 11,00 € 

Gebühr für verlorengegangene Schlüssel 2,80 € ≈ 3,10 € 

Person ohne gültige Eintrittskarte 40,00 € 44,00 € 

§ 5 DLRG-Übungsbetrieb 5,00 € / Stunde 5,50 € / Stunde 

§ 5 a Vereinsschwimmen 5,00 € / Stunde 5,50 € / Stunde 

 
Es wird vorgeschlagen, die z. Zt. unter § 4 a, b und c der Satzung aufgefühten Gebühren zu 
streichen. 
Begründung: 
Das unter § 4 a) der Satzung genannte Aufbewahren von Wertgegenständen für 0,60 € ist in der 
Praxis nicht umsetzbar (keine Kassiererin) – Aufbewahrung erfolgt in Aufbewahrungsschränken 
(Spinden). Es wird vorgeschlagen, für „Spindschlüssel“ keine separate Gebühr zu erheben. 
Die unter § 4 b) und c) der Satzung genannte Leihgebühr – 1,10 € / Pfandgebühr – 2,80 € für 
Badekleidung / Handtücher wurde bisher nie erhoben, da ein Ausleihen ist nicht möglich ist. 
 
Aufgrund mehrfacher Nachfragen wird vorgeschlagen, zusätzlich zu den Saisonbadekarten 
10-er Karten (ermäßigt um 20 % gegenüber den Einzelkarten) anzubieten: 

 
10-er- Karte 10 x Einzelkarte 

Kinder 3 - 10 Jahre 8,80 € 11,00 € 

Jugendliche 11 - 17 Jahre 17,60 € 22,00 € 

Erwachsene 26,40 € 33,00 € 

 
3. Im Jahr 2010 wurden 49.860,00 € Benutzungsgebühren vereinnahmt. Bei einer Anhebung um  

10 % und gleichbleibender Nutzung ist mit Mehreinnahmen von rd. 5.000,00 € (4.986,00 €) im 
Jahr zu rechnen. 
 



4. Die Synopse ist in der Anlage beigefügt. 
 

5. Die Verwaltung empfiehlt dem Magistrat, dem II. Nachtrag zur Gebührensatzung für das Freibad 
der Stadt Kirchhain in der vorliegenden Fassung zuzustimmen. 

     
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Anmerkungen 

Kostenstelle / Sachkonto  
 

 

Bezeichnung  
 

 

Im lfd. HH-Jahr veranschlagt  
 

 

Zur Verfügung stehende Mittel  
 

 

Unmittelbare Ausgaben  
 

 

Zu erwartende Ausgaben 
in den Folgejahren 
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